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 Veröffentlicht am 29.04.1997

Index

L80001 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan

Burgenland

Norm

RPG Bgld 1969 §20 Abs4;

Rechtssatz

Schon aus der beispielsweisen Darstellung des Gesetzgebers in § 20 Abs 4 Bgld RPG, was er unter geringfügigen

Bauten versteht (Gartenhütten, Gerätehütten, Statuen), ergibt sich eindeutig, daß ein Wohnhaus nicht von dieser

Bestimmung erfaßt sein kann.
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